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Bezug: 

• Weisung 202508002 vom 13.08.2025 – Einführung der Selbstbuchung in
Qualifizierungen über die BA-Lernwelt und das HR-Portal in der Bundesagentur für
Arbeit

Aufhebung von Regelungen 

Zusammenfassung 

Ab dem 13.04.2026 erfolgt die Buchung, die Genehmigung und die Stornierung von 
Online- und Präsenztrainings grundsätzlich elektronisch über die BA-Lernwelt und 
das HR-Portal. 

1. Ausgangssituation

Die Buchung und Stornierung von Teilnahmen an Präsenztrainings ist bislang nur durch den 
Personalbereich möglich. 
Um die Eigenverantwortung beim Lernen zu stärken und administrative Aufwände zu 
reduzieren, wurde mit der Weisung vom 13.08.2025 die Selbstbuchung für Onlinetrainings 
über die BA-Lernwelt und das HR-Portal ab 20.10.2025 eingeführt. Die Umsetzung hat sich 



 

 

 

bewährt und soll nun auch auf Präsenzmaßnahmen der Bildungsorganisation ausgeweitet 
werden. Den Mitarbeitenden in der BA und in den gemeinsamen Einrichtungen (gE) soll 
hiermit die zusätzliche Möglichkeit der Verwaltung der eigenen Trainings (online und 
Präsenz) zur Verfügung gestellt werden. 

2. Auftrag und Ziel 

Die eigenverantwortliche Buchung von Trainings ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte 
sowie flexible und auf den Zeitplan der Mitarbeitenden abgestimmte Teilnahme an Trainings. 
Administrative Aufwände bei der Abstimmung und Genehmigung von Trainingsterminen 
werden für alle Beteiligten - für Mitarbeiterende, Führungskräfte und den Personalbereich - 
deutlich reduziert.  

Die Möglichkeit der Selbstbuchung von Online- und Präsenztrainings aus der BA-Lernwelt 
wird zum 13.04.2026 produktiv gesetzt. Die Trainings der IT-Beratung sind nicht betroffen.  

Es wird auch weiterhin vereinzelte Ausnahmen für Trainings geben, die nicht zur 
Selbstbuchung freigegeben sind. Erkennbar sind diese in der BA-Lernwelt. In der rechten 
Spalte steht dort „Zum Anmelden wenden Sie sich an Ihren örtlichen Internen Service.“  

Die einzelnen Prozessschritte sind analog der Weisung vom 13.08.2025 zur Einführung der 
Selbstbuchung von Onlinetrainings anzuwenden. Die bestehenden Informationsunterlagen 
aus der ersten Weisung (z. B. Infoflyer, Schritt-für-Schritt-Anleitungen) können weiterhin 
genutzt werden.  

3. Barrierefreiheit der Selbstbuchung  

Die BA-Lernwelt als Ausgangspunkt sowie das HR-Portal sind mit den Hilfsmitteln 
SuperNova sowie JAWS barrierefrei bedienbar. Weiterhin besteht für alle Beschäftigten auch 
die Möglichkeit, den Personalbereich zur Einbuchung von Trainings zu kontaktieren. 

4. Einzelaufträge 

Alle Dienststellen  

• informieren die jeweiligen gemeinsamen Einrichtungen über die Erweiterung der 
Selbstbuchungsmöglichkeit auf Präsenztrainings, dafür können die zentral 
bereitgestellten Unterlagen weiterhin genutzt werden.  



Die Regionaldirektionen 

• quotieren bis zum 30.04.2026 bei Bedarf die Trainings unter Berücksichtigung von
regionalen Erfordernissen in eigener Zuständigkeit und steuern damit die
Möglichkeiten der Selbstbuchung.

• geben bei Bedarf Erfahrungen und Feedbacks aus den Personalbereichen im
Einführungsprozess an den Fachbereich der Zentrale weiter.

Die Personalbereiche 

• quotieren bis zum 30.04.2026 bei Bedarf die Trainings in eigener Zuständigkeit und
steuern damit die Möglichkeiten der Selbstbuchung.

• informieren die Führungskräfte und Mitarbeitende in ihrem Bezirk über die Möglichkeit
der Verwaltung der Qualifizierungsmaßnahmen. Dafür können die zentral
bereitgestellten Unterlagen weiterhin genutzt werden.

• erfassen weiterhin den jeweils gültigen Kostensatz bei den konkreten
Durchführungsterminen in der ERP-LSO und stellen die korrekten Kostensätze ein.

• prüfen bei freigestellten Gleichstellungsbeauftragten und Gremienmitgliedern
weiterhin, ob der Subtyp „Trainingsbuchung ohne Genehmigung“ korrekt für den
Zeitraum der Freistellung gepflegt ist.

Die Führungsakademie der BA (FBA) 

• stellt die Eigenschaften aller für die Selbstbuchung freigegebenen Trainingstypen (D-
Typ) ein bzw. um.

5. Info

entfällt 

6. Haushalt

entfällt 



7. Beteiligung

Der Hauptpersonalrat und die Hauptschwerbehindertenvertretung wurden beteiligt. 

gez. 
Unterschrift


	Weisung 202603006 vom 13.03.2026 – Erweiterung der Selbstbuchung auf alle zentralen Bildungsprodukte ab13.04.2026
	1. Ausgangssituation
	2. Auftrag und Ziel
	3. Barrierefreiheit der Selbstbuchung
	4. Einzelaufträge
	5. Info
	6. Haushalt
	7. Beteiligung



